
Beitragsordnung

Präambel

Die Satzung des Klimaneutrales Waldeck-Frankenberg e.V. sieht in § 5 Abs. 2 die
Pflicht der Mitglieder zur Entrichtung von Beiträgen vor. Die Höhe und Fälligkeit
der Mitgliedsbeiträge werden von der Mitgliederversammlung durch Beschluss
festgelegt. Auf Grundlage dieser Ermächtigung hat die Mitgliederversammlung
vom 20.10.2021 folgende Beitragsordnung erlassen.

§ 1 Beschlüsse

(1) Die von der Mitgliederversammlung festgesetzten Mitgliedsbeiträge gelten ab
Unterzeichnung der Beschlussfassung, sofern die Mitgliederversammlung keinen
anderen Termin beschließt.

(2) Der Vorstand ist berechtigt, in geeigneten Fällen Mitgliedsbeiträge ganz oder
teilweise zu erlassen oder zu stunden. Ein Rechtsanspruch des Mitglieds auf
Ratenzahlung und/oder Stundung des Beitrags besteht nicht.

(3) Ehrenmitglieder sind von der Pflicht zur Zahlung von Mitgliedsbeiträgen
befreit.

§ 2 Beiträge

(1) Für die Beitragshöhe ist der am Fälligkeitstag bestehende Mitgliederstatus
maßgeblich.

(2) Mitglieder, die ermäßigte Beiträge für sich beanspruchen, müssen diese unter
Nachweis geeigneter Unterlagen beantragen. Der Vorstand entscheidet über den
Antrag im Rahmen der von der Mitgliederversammlung vorgegebenen Beiträge.

(3) Mitgliedsbeiträge werden in der Regel im SEPA-Basis-Lastschriftverfahren
eingezogen oder gegen Beitragsrechnung bezahlt.

(4) Bei einem Beitragsrückstand beträgt die Mahngebühr 5 Euro je Mahnung.
Darüber hinaus hat das Mitglied dem Verein sämtliche mit der
Beitragseinziehung verbundenen Kosten zu erstatten.



(5) Die Mitgliedsbeiträge betragen für:

a) Vereine & Verbände 120 €/Jahr

b) Gebietskörperschaften 240 €/Jahr

c) Unternehmen (1 - 50 Mitarbeiter) 120 €/Jahr

d) Unternehmen (>50 - 100 Mitarbeiter) 240 €/Jahr

e) Unternehmen (> 100 Mitarbeiter) 540 €/Jahr

§ 3 Fälligkeit

Der Mitgliedsbeitrag wird mit Eingang des Mitgliedsantrags anteilig fällig und
sodann im Rahmen des erteilten SEPA-Basis-Lastschriftmandats eingezogen
oder über eine Beitragsrechnung in Rechnung gestellt. Jeder weitere
Mitgliedsbeitrag wird ganz am 15. Januar oder hälftig jeweils am 15. Januar und
15. Juli eines jeden Jahres fällig.

§ 4 Kündigung der Mitgliedschaft

Hat ein Mitglied seine Mitgliedschaft gekündigt, bleibt es bis zum Zeitpunkt der
Beendigung der Mitgliedschaft verpflichtet, seinen Mitgliedsbeitrag zu leisten
und seine sonstigen Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen

§ 5 Schlussbestimmungen

(1) Änderungen, die die Höhe des Beitrags betreffen, werden von der
Mitgliederversammlung beschlossen.

(2) Über alle anderen Änderungen, die diese Beitragsordnung betreffen,
entscheidet der Vorstand.

Stand: 20.10.2021


